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Tagesordnungspunkt: 
 
Anpassung der Friedhofsgebühren zum 01.04.2003   
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Hauptausschuss empfiehlt dem Rat der Gemeinde Eitorf, die als Anlage beigefügte 9. Änderung der 
Gebührensatzung für die Inanspruchnahme der Friedhöfe und Leichenhallen zu beschließen. 
 
 
 
Begründung: 
 
Die Friedhofsgebühren wurden letztmals zum 01.01.1993 angehoben und zum 01.01.2002 auf Euro-Beträge 
angeglichen. 
 
Dies vorausgeschickt ist der Unterabschnitt 7500 „Bestattungswesen“ eine kostenrechnende Einrichtung, die 
im Jahr 2001 mit einem Überschuss in Höhe von 139.559,53 DM (71.355,65 Euro) abschloss. In diesem 
Überschuss sind die Ergebnisse der Jahre 1999 und 2001 eingerechnet. Mit Änderung des § 6 Kommunal-
abgabengesetz (KAG) im Jahr 1999 wurde neu festgelegt, dass der Gebührenkalkulation ein Kalkulations-
zeitraum von höchstens drei Jahren zugrunde gelegt werden kann. Daher ist eine Neuberechnung der Ge-
bühren für 2003 erforderlich. 
 
Nach KAG sind Kostenüberdeckungen in den nächsten drei Jahren auszugleichen. In der Gebührenbedarf-
berechnung wurde der Überschuss aus den Vorjahren mit einem Drittel berücksichtigt, um Gebühren-
schwankungen in den Folgejahren zu vermeiden, d.h. der Überschuss wird in der Kalkulation auf drei Jahre 
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verteilt. Durch Senkung des Grünflächenanteils von 20 % auf 5 % wird die Erstattung des UA 5800 an den 
Abschnitt 7500 geringer als in Vorjahren, d.h. die Einnahmen des Friedhofes (Zuschuss aus Allgemeinen 
Steuermitteln) sinken.  
 
Grundlage für die Gebührenbedarfsberechnung war das Jahr 2001. Der Betriebsabrechnungsbogen (BAB) 
2001 wurde an die neuen Grundsätze der Gebührenkalkulation angepasst. Die Zahl der Kostenstellen wurde 
erheblich verringert. Damit wird der BAB auch übersichtlicher. 
 
Die Gebührenbedarfsberechnung gliedert sich in mehrere Teile: 
 
 Zunächst werden im Rahmen der Kostenartenrechnung die periodengerechten Kosten/Leistungen zu-

sammengestellt, sog. Abgrenzungsrechnung.  
 
 Dann werden die so ermittelten Kosten und Leistungen den sog. Kostenstellen (Vor- und Endkostenstel-

len) zugeordnet. Vorkostenstellen sind im Bestattungsbereich die Friedhofsverwaltung sowie beim Bau-
betriebshof die Gebäude-, Verwaltungs- und Fuhrpark-/Werkstattkosten, bei den Querschnittsämtern die 
anteiligen Personal- und Sachkosten und letztendlich bei der ADV die anteiligen Personal-, Sach- und 
kalkulatorischen Kosten. 

 
 Im Rahmen der Kostenträgerrechnung werden abschließend die auf den Endkostenstellen Grabankauf, 

Grabbereitung und Leichenhallenbenutzung ermittelten Kosten durch die jeweils angefallenen Nut-
zungsmengen geteilt, um so zu den Stückkosten zu gelangen. Die Differenzierung in drei Kostenträger 
ist erforderlich, da die Teilleistungen im Bedarfsfalle unterschiedlich in Anspruch genommen werden 
können (z.B. Bestattung ohne Leichenhallennutzung oder ohne Grabankauf).  

 
Bei dem Kostenträger Grabankauf/Nutzungsrechtserwerb muss die Division zudem mathematisch mit-
tels sog. Äquivalenzziffern verfeinert werden, da hier Leistungen, die nicht gleich sondern lediglich ähn-
lich sind, mathematisch vergleichbar gemacht werden müssen, um eine sachgerechte Gebührenabstu-
fung zu erreichen (z.B. besteht beim Wahlgrab die Möglichkeit zum Wiederankauf oder ggf. existieren 
unterschiedliche Nutzungszeiten, die sich in unterschiedlichen Gebühren widerspiegeln müssen).  

 
Entsprechend diesen Vorgaben ist zunächst das abgeschlossene Jahr 2001 analysiert worden; siehe BAB 
2001. Auf Grundlage der Haushaltssätze des Jahres 2003 wurde dann die Kalkulation 2003 (BAB 2003) 
vorgenommen. 
 
Die Kalkulationstabellen sind als Anlagen 1) – 14) beigefügt. 
 
Hierzu einige Erläuterungen:  
 
• Die der Gebührenkalkulation zugrunde gelegten Arbeitsstunden und Fallzahlen entsprechen dem Jah-

resergebnis 2001. 
 
• Bei Reihen- und Urnengräbern wird nunmehr unterschieden zwischen den Gräbern, bei denen von An-

fang an bekannt ist, dass sie während der Ruhefrist nicht gepflegt werden (Rasen- und anonyme Grä-
ber), da hier über 30 Jahre ein erhöhter Pflegeaufwand besteht. 

 
• Die Gebühren für die Benutzung der Leichenhalle und die Trauerfeier werden zu einer Summe zusam-

mengefasst.  
 
• Bei vorzeitigem Verzicht auf das Nutzungsrecht wird ein anteiliger Betrag für den zusätzlichen Pflege-

aufwand je Jahr des noch vorhandenen Nutzungsrechts erhoben. 
 
• Auf die Gebührenstelle Umbettungen wird zukünftig verzichtet. Sofern eine Ausgrabung und eine gleich-

zeitige Bestattung in einem neuen Grabfeld erfolgt, ist neben der Gebühr für die Ausgrabung zusätzlich 
die Gebühr für die Grabanfertigung zu erheben, da dieser Aufwand durch zwei Grabaushebungen tat-
sächlich entsteht. Darüber hinaus wird bei der Ausgrabung je nach Restzeit der Ruhefrist ein Erschwer-
niszuschlag erhoben.  

 
Danach ergeben sich zum 01.04.2003 folgende Änderungen, wobei die Gebühren gegenüber der Kalkulati-
on gerundet wurden, dies auch wegen des Umrechnungsfaktors 30 Jahre/1 Jahr etc.: 
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 Gebühr gem.      Gebühr ab Gebühr  
 Kalkulation 01.04.2003 bisher 
      EUR      EUR   EUR 
 
Nutzungsrecht an Wahlgrabstätten  
 
- Einzelgrab 1.094,24 1.080,--    810,-- 
- Doppelgrab  2.188,48 2.160,-- 1.620,-- 
- jedes weitere Grab 1.094,24 1.080,--    810,-- 
- Urneneinzelgrab    183,83    260,--    510,-- 
- Urnendoppelgrab    367,66    520,-- 1.020,-- 
 
Bereitstellung einer Reihengrabstätte 
 
- für Personen über 5 Jahre (gepflegt)    547,12    540,--    380,--  
- für Personen über 5 Jahre (ungepflegt -  
      Rasengrab/anonym)    765,97    760,--    neu 
- Kinder unter 5 Jahre    105,05    105,--    190,-- 
- Urnengrab    131,31    130,--    190,-- 
- Anonymes Urnengrab    183,83    180,--    neu 
 
Grabanfertigung 
 
- für Personen über 5 Jahre    467,--    467,--    380,-- 
- für Personen unter 5 Jahre    135,87    135,--    190,-- 
- für Urnenbeisetzung    135,87    135,--    190,-- 
 
Ausgrabungen von Leichen bei  
Personen bis 5 Jahre (Kinder) 
 
- Ruhefrist bis 5 Jahre    341,10    340,--    295,-- 
- Ruhefrist bis 10 Jahre    301,10    300,--    295,-- 
- Ruhefrist über 10 Jahre    261,10    260,--    295,-- 
- nach Ablauf der Ruhefrist    261,10    260,--    145,-- 
 
Ausgrabungen von Leichen bei  
Personen über 5 Jahren (Erwachsene) 
 
- Ruhefrist bis 5 Jahre    667,--    665,--    440,-- 
- Ruhefrist bis 10 Jahre    627,--    625,--    440,-- 
- Ruhefrist über 10 Jahre    587,--    585,--    440,-- 
- nach Ablauf der Ruhefrist    587,--    585,--    245,-- 
 
Leichenhallenbenutzung 
 
- Unterbringung einer Leiche je Tag    181,70    180,--     25,-- 
- Trauerfeier und Aufbahrung am Beerdigungstag        60,-- 
- Unterbringung einer Leiche ohne Beerdigung  
      in der Gemeinde je Tag     -     25,--     25,--  
- Leichenöffnungen in der Leichenhalle    181,70    180,--    140,-- 
 
Grabeinebnungen 
 
- Einzelgrab    102,09    102,--     46,-- 
- Doppelgrab    204,18    204,--     92,-- 
- Urnengrab      63,07      63,--     23,-- 
- Kindergrab      63,07     63,--     23,-- 
 
Verzicht auf Nutzungsrecht für Ablauf der Ruhefrist, je Jahr  
 
- bei Personen über 5 Jahren      7,29      7,--    neu 
- bei Personen unter 5 Jahren und bei Urnengräbern      3,65      3,50    neu 
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Nach alledem wird vorgeschlagen, die als Anlage beigefügte Änderung der Friedhofsgebührensatzung zu 
beschließen. 
 
In der Sitzung können weitere Erläuterungen gegeben werden. 
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Satzung 

über die 9. Änderung vom ................ der Gebührensatzung der Gemeinde Eitorf für die Inanspruch-
nahme der Friedhöfe und Leichenhallen vom 04.12.1972 
 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz zur Errichtung 
einer Gemeindeprüfungsanstalt vom 29.05.2002 (GV. NRW. 2002, S. 160) und des § 6 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV 
NRW 610), zuletzt geändert durch Art. 74 des Gesetzes zur Anpassung des Landesrechts an den Euro vom 
25.09.2001 (GV. NRW. 2001 S. 708), hat der Rat der Gemeinde Eitorf in seiner Sitzung vom ........ folgende 
Änderung der Gebührensatzung der Gemeinde Eitorf für die Inanspruchnahme der Friedhöfe und Leichen-
hallen beschlossen: 
 

Artikel I 
 
Die Anlage zur Gebührensatzung der Gemeinde Eitorf für die Inanspruchnahme der Friedhöfe und Leichen-
hallen erhält folgende Fassung:  
 

A 
 

Nutzungsrecht an Wahlgrabstätten  
 
1. Verleihung eines Nutzungsrechts für die Dauer von 30 Jahren 
 

a) an einem Einzelgrab 1.080,-- EUR 
b) an einem Doppelgrab  2.160,-- EUR 
c) für jedes weitere Grab 1.080,-- EUR 
d) an einem Urneneinzelgrab    260,-- EUR 
e) an einem Urnendoppelgrab     520,-- EUR 

 
 

B 
 

Beerdigungskosten 
 
1. Bereitstellen einer Reihengrabstätte 
 

a) für Personen über 5 Jahre (gepflegt)    540,-- EUR 
b) für Personen über 5 Jahre (ungepflegt –  
      Rasengrab/anonym)    760,-- EUR 
c) für Personen unter 5 Jahre    105,-- EUR 
d) für Urnen    130,-- EUR  
e) für anonyme Urnen    180,-- EUR 

 
2. Grabanfertigung einschl. Grabauskleidung 
 

a) für Personen über 5 Jahre    467,-- EUR 
b) für Personen unter 5 Jahre    135,-- EUR 
c) für Urnenbeisitzungen    135,-- EUR 

 
 

C 
 

Ausgrabungen von Leichen 
 
1. Ausgrabungen von Leichen bei Personen bis 5 Jahre (Kinder) 
 

a) Ablauf der Ruhefrist bis 5 Jahre    340,-- EUR 
b) Ablauf der Ruhefrist bis 10 Jahre    300,-- EUR 
c) Ablauf der Ruhefrist über 10 Jahre    260,-- EUR 
d) nach Ablauf der Ruhefrist     260,-- EUR 
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2. Ausgrabungen von Leichen bei Personen über 5 Jahren (Erwachsene) 
 

a) Ablauf der Ruhefrist bis 5 Jahre    665,-- EUR 
b) Ablauf der Ruhefrist bis 10 Jahre    625,-- EUR 
c) Ablauf der Ruhefrist über 10 Jahre    585,-- EUR 
d) nach Ablauf der Ruhefrist    585,-- EUR 

 
 

D 
 

Leichenhallenbenutzung 
 
a) Unterbringung einer Leiche einschl. Trauerfeier    180,-- EUR 
b) Unterbringung einer Leiche ohne Beerdigung  
      in der Gemeinde je Tag      25,-- EUR 
c) Leichenöffnung in der Leichenhalle    180,-- EUR 
 
 

G 
 

Einebnung von Grabstätten und vorzeitiger Verzicht auf Nutzungsrecht  
 
1. Grabeinebnungen 
 

a) Einzelgrab    102,-- EUR 
b) Doppelgrab    204,-- EUR 
c) Urnengrab      63,-- EUR 
d) Kindergrab      63,-- EUR 

 
2. Verzicht auf Nutzungsrecht vor Ablauf der Ruhefrist, 

je Grabstelle und Jahr 
 
a) bei Personen über 5 Jahre        7,--  EUR 
b) bei Personen unter 5 Jahre        3,50 EUR 
c) bei Urnengräbern         3,50 EUR 

 
 
 

Artikel II 
 
Die übrigen Bestimmungen der Gebührensatzung für die Inanspruchnahme der Friedhöfe und Leichenhallen 
in der z. Zt. gültigen Fassung bleiben unverändert. 
 
 

Artikel III 
 
Diese 9. Änderung der Gebührensatzung tritt am 1. April 2003 in Kraft. 
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